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Kassel, den 24. Januar 2025 

 

Krebsvorsorge-Untersuchungen 

Welche sind sinnvoll für Frauen und welche für Männer? 

 
Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar rät die Sozialversicherung für Landwirt-

schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) dazu, die wichtigen Krebsvorsorgeuntersuchungen 

regelmäßig wahrzunehmen. 

 

Früh erkannt sind insbesondere Brust-, Darm-, Haut- und Gebärmutterhalskrebs sowie ver-

schiedene Formen des Prostatakrebses in der Regel gut heilbar. Es ist daher besonders 

wichtig, die Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig in Anspruch zu nehmen. Denn, je früher 

Krebs erkannt wird, desto höher ist die Chance einer Heilung. Diese gesetzlichen Früherken-

nungsuntersuchungen werden von der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) für deren 

Versicherte vollständig bezahlt: 

• Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab dem Alter von 20 Jahren 

• Früherkennung von Brustkrebs für Frauen ab 30 Jahren 

• Hautkrebs-Screening für Frauen und Männer ab 35 Jahren. Vor 35 erstattet die LKK im 

Einzelfall die Kosten einer Untersuchung zu 80 Prozent, jedoch nicht mehr als 20 Euro 

innerhalb von zwei Kalenderjahren. 

• Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab dem Alter von 45 Jahren 

• Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs für Frauen zwischen 50 

und 75 Jahren 

• Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Frauen ab dem Alter von 55 

Jahren. Zwischen 50 und 54 Jahren können Frauen einen jährlichen Test auf occultes 
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Blut im Stuhl machen. Alternativ zur Darmspiegelung: Frauen können ab 55 alle zwei 

Jahre einen immunologischen Test (iFOBT) auf occultes Blut im Stuhl machen, so-

lange noch keine Darmspiegelung in Anspruch genommen wurde. 

• Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Männer ab dem Alter von 50 

Jahren. Alternativ zur Darmspiegelung: von 50 bis 54 Jahren jährliche Stuhltests und 

ab 55 alle zwei Jahre einen immunologischen Test (iFOBT) auf occultes Blut im Stuhl 

machen, solange keine Darmspiegelung in Anspruch genommen wurde. 

 

Bei der Darmkrebsvorsorge kommt es ab dem 1. April 2025 zu einer Angleichung beim An-

spruch auf die Koloskopie: Dann können alle Versicherten ab dem Alter von 50 Jahren un-

abhängig vom Geschlecht zwischen einem Stuhltest alle zwei Jahre oder einer Koloskopie 

im Abstand von zehn Jahren wählen. Es sind weiterhin höchstens zwei Koloskopien möglich 

wobei eine solche ab dem Alter von 65 Jahren als zweite gilt. Weitere Informationen erhalten 

hierzu stehen im Internet unter www.kbv.de/html/1150_73464.php. 

Weitere ergänzende Informationen zu allen Vorsorgeuntersuchungen und ihre Intervalle ste-

hen auf der Internetseite www.svlfg.de/vorsorge. 

Informationen zum Weltkrebstag bietet die Deutsche Krebshilfe unter www.krebshilfe.de. 

 

Bonusprogramm der LKK 

Neben der regelmäßigen Krebsvorsorge ist es außerdem wichtig, sich gesund zu ernähren, 

nicht zu rauchen, sich regelmäßig körperlich zu bewegen und wenig Alkohol zu konsumie-

ren, denn ein gesunder Lebensstil kann Krebs vorbeugen. Jeder kann eine Menge für ein 

gesundes und aktives Leben tun. Deshalb sollen die Bonusprogramme der LKK ein Anreiz 

sein, ein gesundheitsbewusstes Verhalten weiter zu verstärken. Die zwei Programme: Beim 

Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten wird ein Bonus in Form einer Geldprämie ge-

währt, wenn regelmäßig qualitätsgesicherte Leistungen zur Primärprävention in Anspruch 

http://www.kbv.de/html/1150_73464.php
http://www.svlfg.de/vorsorge
http://www.krebshilfe.de/
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genommen werden. Beim der Bonifizierung von Einzelmaßnahmen wird ein Bonus in Form 

einer Geldprämie gewährt, wenn Gesundheitsuntersuchungen, Untersuchungen zur Früher-

kennung von Krankheiten, Schutzimpfungen sowie Kinderuntersuchungen in Anspruch ge-

nommen werden. Weitere Informationen zu den Bonusprogrammen stehen auf der Internet-

seite www.svlfg.de/bonus-gesundheitsbewusst-lkk. 

SVLFG 
 

sicher & gesund aus einer Hand 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – kurz SVLFG – ist der Verbundträger der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft, Alters-, Kranken- und Pflegekasse. Die SVLFG erbringt übergreifend Leistungen sicher 
und gesund aus einer Hand und ist der einzige Sozialversicherungsträger für Selbständige und ihre mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Mit den Kenntnissen über die besonderen Bedürfnisse der 
Versicherten und deren Betriebe trägt die SVLFG als Partner im ländlichen Raum zur größtmöglichen Arbeitssicherheit bei 
und unterstützt bei einer gesundheitsfördernden Lebensweise. Dabei gehören Leistungen wie die Betriebs- und Haushalts-
hilfe und speziell auf die Grüne Branche zugeschnittene Gesundheitsangebote zum herausragenden Portfolio. Die SVLFG 
zeichnet sich durch wirkungsvolle, versicherungszweigübergreifende Präventionsarbeit aus. Durch die berufsständische 
Selbstverwaltung ist die direkte Mitwirkung der Versicherten sichergestellt. 
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